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physikalische Chemie kann z. B. meiner Ansicht
nach nur soweit in Betracht kommen, als sie mit
e lementa re r Mathemat ik zu behandeln ist.

5. Die Nationalökonomie ist zu streichen.
Soweit dieselbe wissenschaftlich ist, besteht sie in
Detailfragen, und wo sie allgemeine Gesichtspunkte
behandelt, wird sie vielfach zur Meinungs- und
Parteisache. Zudem liegt sie doch auch dem tech-
nischen Chemiker zu fern.

6. Erscheint es mir nützlich, ein Semester
praktischer Arbeit im physikalischen Laboratorium
(abgekürzter Cursus, wie er schon an den meisten
Universitäten besteht) obligatorisch zu machen."

Der Professor einer Universität Mittel-
Deutschlands verwirft entschieden Botanik
und Zoologie und 'wünscht Beschränkung
der Krystallographie; Maschinenkunde kann
nur als Wahlfach für die Hauptprüfung
in Frage kommen. Derselbe schreibt ferner:
„Dass jede Universität mindestens eine all-
gemeine Vorlesung über technische Chemie
biete und der Docent s te te F ü h l u n g mit
chemischen F a b r i k e n und technischen
Chemikern besitze, ist die zu stellende
Mindestforderung."

Folgende Tabelle enthält kurz die we-
sentlichsten Ergebnisse dieser Umfrage:
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Demnach lauteten die Antworten fast
durchweg zustimmend. Der Widerspruch
gegen Nationalökonomie, Botanik und beson-
ders Zoologie fordert neue Prüfung. Die
Maschinenkunde wird nur von etwa '/5 aller
Antworten gewünscht; dass 13 Nahrungs-
mittelchemiker die Maschinenkunde wünschen,
erscheint auffallend, da diese für sie selbst
doch wohl nicht nothwendig ist. Sollten
nicht viele derselben damit die chemische
Technologie verwechseln, welche im Examen

für Nahrungsmittelchemiker (d. Z. 1894,
731) fehlt?

Mit den 141 Antworten an Herrn
Dr. Duisberg zusammen haben also rund
500 erfahrene Chemiker ihr Urtheil ab-
gegeben. Kaum 1 Proc. derselben verlangt
ausschliesslich die technische Hochschule,
ebensoviel ausschliesslich die Universität,
alle übrigen erkennen die Gleichberechtigung
der Universitäten (mit techn. Chemie) auch
für die Ausbildung technischer Chemiker an1).

Über die weiteren Arbeiten der Com-
mission wird s. Z. berichtet werden.

Seine eigenen Ansichten und Erfahrungen
über die Ausbildung in der technischen
Chemie gedenkt Verf. in einer besonderen
Abhandlung mitzutheilen.

Elektrochemie.
Aromat ische Aldehydohy d roxy la -

mine erhalten die Farbenfabr iken vorm.
Fr. Bayer & Co. (D.ß.P. No. 85 198) durch
elektrolytische Reduction von aromatischen
Nitroaldehyden. Es wurde bereits d. Z.
1894, 330 gezeigt, dass bei der elektrolyti-
schen Reduction von aromatischen Nitrover-
bindungen in concentrirter oder wenig ver-
dünnter Schwefelsäure Amidophenole bez.
deren Derivate entstehen. Es wurde nun
gefunden, dass bei der Anwendung von aro-
matischen Nitroaldehyden unter den gleichen
Bedingungen nicht die erwarteten Aldehydo-
amidophenole, sondern Aldehydohydroxyla-
mine bez. Derivate (Condensationsproducte)
von diesen entstehen. Im Nachfolgenden
seien zwei typische Beispiele gegeben.

10 k m-Nitrobenzaldehyd werden in 150 k
Schwefelsäure gelöst und in der im Pat.
75 260 und dessen Zusätzen beschriebenen
Weise (Spannung des Stromes 4 bis 6 Volt,
Stromstärke 1 Ampere, Dichtigkeit an der
negativen Elektrode 6 bis 7 Ampere auf
1 qd, bei gewöhnlicher Temperatur) so lange
der elektrolytischen Reduction unterworfen,
bis in einer Probe kein unveränderter Nitro-
aldehyd mehr nachzuweisen ist. Beim Ver-
dünnen mit dem mehrfachen Volumen Wasser
scheidet sich ein farbloser, in Wasser unlös-
licher Niederschlag ab, welcher ein Anhy-
droderivat des m-Aldehydrophenylhydroxyla-

CO TT
mins C6 H4 <C ^TT/^.TTN ist. Dasselbe ist iden-
tisch mit dem von Bamberger (Ber. 28,
250) bei der Reduction des m-Nitrobenzal-
dehyds mit Zinkstaub erhaltenen Körper.

') Vgl. S. 110, 112 u. 123.
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Es löst sich -wie dieser in den üblichen or-
ganischen Solventien nicht auf und liefert
bei der Oxydation mit Eisenchlorid den von
Bamberger beschriebenen m-Nitrosobenzal-
dehyd vom Schmelzpunkt 106°.

p-Nitrobenzaldehyd, in dem gleichen
Mengeverhältniss in concentrirter Schwefel-
säure gelöst, liefert unter den im obigen
Beispiel beschriebenen Bedingungen ein Re-
ductionsproduct, welches sich durch Zusatz
von Wasser als orangegelber, in Wasser, Al-
kohol, Äther, Schwefelkohlenstoff unlöslicher
Niederschlag abscheidet. Aus Nitrobenzol
krystallisirt dasselbe in Form breiter orange-
gelber Nadeln, welche bei etwa 225° schmel-
zen. Die Verbindung reducirt Fehling'scbe
Lösung, ist nicht wie die vorige ein Anhydro-
derivat, sondern hat die Zusammensetzung
eines Aldehydophenylhydroxylamins. Bei der
Destillation mit wässerigem Eisenchlorid ent-
steht daraus in glatter Reaction p-Nitroso-
benzaldehyd, welcher aus verdünntem Alko-
hol, in dem er mit grüner Farbe löslich ist,
in Form gelblicher Blättchen vom Schmelz-
punkt 136° krystallisirt.

Analog verhalten sich andere Nitroalde-
hyde der aromatischen Reihe.

Die Aldehydohydroxylamine bez. deren
Derivate sollen zur Darstellung von Fa rb -
stoffen oder pharmaceut ischen Produc-
ten Verwendung finden.

Diaphragmenelektroden für elek-
trolyt ische Zwecke. Nach J. Hargrea-
ves und Th. B i r d (D.R.P. No. 85 154)
breitet man das breiförmige Diaphragmen-
material (etwa aus Asbest) auf der einen
Seite der durchlässigen, zweckmässig aus
Metalldrahtnetz bestehenden Elektrode aus
und lässt alsdann erhärten. Auf solche
Weise erhält man eine Diaphragmaelektrode,
bei welcher das Diaphragma eine ganz dünne
Schicht bilden kann und doch durch die
als Träger dienende Elektrode haltbar wird.

Zur Umwandlung von Schmirgel in
Korund wird nach F. Hasslacher (D.R.P.
No. 85 021) Naturschmirgel mit einer dem
Eisenoxydgehalt entsprechenden Menge Kohle
gemischt und in einem elektrischen Schmelz-
ofen der Hitze des Lichtbogens eines elek-
trischen Wechselstromes ausgesetzt. Es ist
wesentlich, dass nur Wechselstrom verwen-
det wird, da Gleichstrom neben der Hitze-
wirkung auch noch chemische Wirkungen
ausüben würde, welche streng vermieden wer-
den müssen. Unter der Einwirkung der
Hitze schmilzt die Masse zusammen, gleich-
zeitig aber wird das in derselben enthaltene
Eisenoxyd von der Kohle zu metallischem

Eisen reducirt, welches schmilzt und sich
zu isolirten Klumpen zusammenfindet. Der
natürliche Schmirgel enthält auch noch bis
zu 5 Proc. chemisch gebundenen Wassers,
dessen Gegenwart namentlich da störend ist,
wo der Schmirgel bei hoher Temperatur zu
Scheiben gebrannt wird. Bei dem beschrie-
benen Verfahren verliert die Masse diesen
Wassergehalt, so dass nicht nur eisen-, son-
dern auch wasserfreier Korund erhalten
wird.

Die Wandung A (Fig. 34) des Ofens be-
steht aus Scharmottestein-Mauerwerk und
ruht auf Trägern S, so dass zwischen dem
Ofen und dem Boden ein Raum B entsteht,
in welchen der geschmolzene Schmirgel durch
die Öffnung D abfliessen kann. In den
Ofen ragen die beiden Kohlenelektroden CC
eines elektrischen Wechselstromes hinein.

Fig. 34.

Zunächst wird die am Boden des Ofens be-
findliche runde Öffnung D mit einem schmelz-
baren Plättchen P (etwa aus Glas) bedeckt.
Darauf werden die Elektroden eingeführt und
auf 3 bis 4 cm einander genähert, und nun
das Innere des Ofens mit Schmirgel und
Kohlenstaub beschickt, wobei zwischen die
Elektroden einige Kohlenstückchen als Strom-
vermittler gebracht werden. Sobald der
Strom geschlossen wird, erhitzen sich die
Kohlenstückchen auf hohe Weissglut und der
Schmirgel fängt an zu schmelzen. Die we-
nigen Kohlenstückchen mischen sich mit
dem schmelzenden Schmirgel, werden von
dem Eisenoxyd zur Reduction absorbirt und
es entsteht bald zwischen den Kohlenelek-
troden ein Lichtbogen, der sich durch ein
summendes Geräusch erkennbar macht. Um
diesen Lichtbogen bildet sich nach einiger
Zeit eine geschmolzene Schmirgelmasse, die
nach dem umgebenden ungeschmolzenen Ma-
terial S hin ein starre Rinde bildet. Aus
den Ritzen der Wandung des Ofens und der
Oberfläche des Schmirgels entweicht Kohlen-
oxydgas, das angezündet mit blauen Flämm-
chen brennt, ein Zeichen, dass die Reduction
des Eisenoxyds im Gange ist. Ist nun die
Erhitzung so weit fortgeschritten, dass das
Glasplättchen P schmilzt, so fliesst der ge-
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schmolzene Schmirgel in hellweiss leuchten-
dem Strahl in den Raum B ab, dessen
Boden vortheilhaft mit gewöhnlichem groben
Schmirgelpulver bestreut ist, um das Schar-
motte-Mauerwerk vor der Einwirkung der
ausserordentlich hohen Temperatur des
Flusses zu schützen.

Es wird dafür gesorgt, dass von oben
neuer Schmirgel nachrutschen kann, was
durch Einstossen der festen Rinde vermittels
eines Eisenstabes geschieht. Der neu hin-
zutretende Schmirgel kühlt den letzten ab-
fliessenden Schmirgel derart ab, dass die
Öffnung D am Boden sich von selbst durch
den erstarrenden Schmirgel schliesst und den
Durchlass erst dann wieder gestattet, wenn
dieser völlig geschmolzen ist. Bisweilen
empfiehlt es sich auch, von unten mit einem
eisernen Haken dem Abfluss etwas nachzu-
helfen. Auf diese Weise wird ein ununter-
brochener Betrieb des Ofens ermöglicht, bei
dem in Zwischenräumen von 10 bis 15 Mi-
nuten der geschmolzene eisenfreie Schmirgel
ausfliesst und immer neu aufgeschüttete
Mengen zur Schmelzung gelangen.

Das erstarrte Product stellt eine krystal-
linische Masse dar, die nach wechselnden
Versuchsbedingungen fast farblos von quarz-
artigem Fettglanz ist, mitunter mattrosafar-
big (Rubin) oder deutlich blau erscheint und
dann in Hohlräumen kleine Drusen schön
tiefblauer durchsichtiger Saphirkryställchen
ausgeschieden hat.

Es würde einem Gehalte von etwa
25 Proc. Eisenoxyd im Schmirgel ein Zusatz
von 5 Proc. Kohlenpulver entsprechen. Da
nun aber die in die geschmolzene Masse
hineinragenden Kohlenelektroden ebenfalls
sich an der Reduction betheiligen und sich
entsprechend abnutzen, so reicht ein Zusatz
von nur 4 Proc. Kohle aus. Das ausgeschie-
dene Eisen enthält natürlich kleine Mengen
Aluminium, weil nach völliger Ausscheidung
des Eisens ja die reducirende Wirkung der
kleinen Mengen überschüssiger Kohle nicht
plötzlich aufhört, andererseits aber ein klei-
ner Überschuss von Kohle nöthig ist, wenn
man sicher sein will, dass das Eisen völlig
entfernt werde. Dieses Aluminium-Eisen
wird theils beim Zerschlagen der Schmelze
in groben Blöcken gesammelt, theils nach
weiterer Zerkleinerung vermittels des elektro-
magnetischen Scheideapparates ausgeschieden.

Bei der bisherigen Ausübung des Ver-
fahrens im Grossen wurde mit einer Wech-
selstrommaschine von 300 Ampere und
110 Volt Spannung gearbeitet. Während
des Betriebes betrug die Stromstärke 250
bis 300 Ampere bei einer Klemmenspannung
von 40 bis 60 Volt. Sowohl Stromstärke

als auch Spannung unterliegen beim Betrieb,
besonders beim Abfliessen und Nachströmen
des Schmirgels, ziemlich bedeutenden Schwan-
kungen.

Ein Vortheil des Verfahrens soll darin
liegen, dass für dasselbe als Ausgangsmate-
rial das beim Mahlen des Schmirgels sich
ergebende todtgemahlene Staubpulver, wel-
ches einen geringen technischen und com-
merciellen Werth hat, Verwendung finden
kann. Mit Kohle in den Ofen gebracht,
schmilzt es zu der beschriebenen eisenfreien
compacten Masse zusammen.

Nahrungs- und Genussmittel.
Wirkung des Walf isch-Fleischmehls

und des Her ingsmehls bei der Verfütte-
rung für Milchvieh untersuchte J. Sebelien
(Landw. Vers. 46, 259). Darnach scheint
ein directer Übergang vom Futterfett in die
Milch nicht stattzufinden.

Einf luss ans t rengender Bewegung
auf die Milchproduct ion . Th. Henkel
(Landw. Vers. 46, 330) zeigt, dass Menge
und Gehalt der Milch bei der Bewegung
der Kühe abnehmen.

Untersuchung von N a h r u n g s - und
Genussmi t te ln vom Allgemeinen öster-
re ichischen Apothekervere in (Zft. d.
österr. Apothekerver. 1895, Sonderabdr.).

Bei der Untersuchung der Spi r i tuosen
zeigte sich, dass die echten Destillate, wie
Cognac, Rum, Slibowitz u. s. w. stets eine
viel grössere Menge von natürlichen Verun-
reinigungen des Alkohols aufwiesen als die
Verschnitt- oder Kunstproducte. Insbeson-
dere erhellt dies bei der Umrechnung auf
100 Th. absoluten Alkohols. Auch das
procentische Verhältniss der einzelnen Ver-
unreinigungen lässt Unterschiede erkennen.
Bei den Kunstproducten bestehen dieselben
hauptsächlich aus den zugesetzten Äther-
arten, wie dies z. B. aus der Analyse des
„Tokayer Cognac" ersichtlich ist.

Zwei Cognacfalsificate, wovon das eine mit
Catechu gefärbt war, wurden von französi-
schen Firmen feilgeboten, von denen es sehr
fraglich ist, ob sie überhaupt existiren.
Das eine derselben, Marke H. de Ia Chaume
grande fine Champagne 1875, wurde angeb-
lich wegen Zollschwierigkeiten zum Preise
von 2 fl. die Flasche ausgeboten und erwies
sich als ganz elendes Machwerk. „Alpestre
oeconomique", eine Mischung verschiedener
Pflanzenstoffe zur Imitation der berühmten
Chartreuse, erwies sich als frei von gesund-
heitsschädlichen Stoffen.
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Analysen von Spirituosen.
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Verunreinigungen
(g in 100 cc):

Säuren (Essigsäure) .
Aldehyde(Acet-Aldehyd)
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Höhere Alkohole (Amyl-

alkohol)
Ester (Acet-Äthyl-Ester)
Basen (Ammoniak) .

Auf absoluten Alkohol
berechnet:

Säuren
Aldehyde
Furfurol
Höhere Alkohole . . .
Ester
Basen

Summe der Verunreini-
gungen auf absoluten
Alkohol berechnet

51,94
1,15
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0,008
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Cacao. Die Beanstandungen erfolgten
in fast allen Fällen wegen zu hohen Aschen-
gehaltes, welcher die zulässige Grenze von
5 Proc. merklich überschritt. Eine Probe,
welche von der bekannten Firma J o r d a n &
Tim aus als garantirt reiner Cacao, ohne

Cacao-Analysen.

Wasser . .
Mineralstoffe
Fett . . . .
Stickstoffsub'
stanz . . .

Stärke . . .
Cellulose .
Sonstige N-
freieExtraet
Stoffe . . .

Jodzahl des
Fettes . .

meteranzei-
ge d.F.mikr.
Befund . . .

Ch. 96.
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6,5
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46,5

Jordan & Timäus, Bodenbach

No. 47 48 49

6,12 6,92! 4,40 3,02 5,69 7,59
8,00 8,38| 7,57j 6,41 6,39 5,69

25,96,23,64 28,42 24,32 30,5129,18

19,04 21,43,23,9822,0523,8321,9522,67
11,2412,43!13,5412,2813,0811,67! 12,81
3,98 5,53| 4,7 5,08 3,7 5,00 4,12

18,85 20,5318,8420,2025,6418,7917,94

34,8

46,3

34,32 '36,43!34,'l 6 35,2

46,4

37,2

!46,8 46,6 46,3 46,5

jeden Zusatz, eingesandt wurde, besass immer
noch 6,4 Proc. Asche.

Fettindustrie, Leder u. dgl.
Eisengehal t der Fluorwasserstoff-

säure, welche in Guttaperchaflaschen aufbe-
wahrt wurde, rügte Heraus (d.Z. 1895, 434).
Hierzu ist zu bemerken, dass reines Gutta-
percha keine wägbaren Mengen Eisen ent-
hält. Durch die Preisdrückereien verschie-
dener Zwischenhändler, welche die Flaschen
nicht stückweise, sondern pro Kilo beziehen
wollen, haben sich Fabrikanten gefunden,
welche dem Guttapercha ziemliche Mengen
des schweren Eisenoxyds zusetzen, um das
Gewicht zu erhöhen und so wieder auf ihre
Kosten zu kommen. Andere benutzen zur
Herstellung solcher Flaschen keine frische
Guttapercha (weil zu theuer), sondern alte
Riemen, die in Zuckerfabriken lange Jahre
als Transporteure gedient haben und meistens
mit einer dicken ßostkruste bedeckt sind.

Um eisenfreie Guttaperchaflaschen zu er-
halten, ist es nur nöthig, sich an eine ge-
wissenhafte Fabrik zu wenden und vorzu-

16
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schreiben, dass die Flaschen aus reiner
Guttapercha bestehen und keine fremden
Beimischungen enthalten. H.

Hartgummiähnliche Masse. Nach
F. G. Kle ins teuber (D.R.P. No. 84 065)
löst man verschiedene Copalsorten für sich
in ätherischen Lösungsmitteln auf, giesst die
Lösungen zusammen und durchmischt sie,
dampft die Mischung ein, trocknet und mahlt
sie und versieht sie mit einem Zusatz von
Pflanzenfasern, oder aber man mischt schon
die Lösung mit den Fasern und trocknet
dann die Mischung. In beiden Fällen wird
dann für die Verarbeitung die Masse ge-
schmolzen , in Formen gepresst und unter
Druck erkalten gelassen. Aus der Masse
gepresste, durchbohrte Gegenstände, beson-
ders Pfeifenspitzen, zeichnen sich dadurch
aus, dass sie sich leicht biegen lassen.

Hers te l lung von Kautschuksurro-
gaten mit Hülfe von Schwefel und Chlor-
schwefel nach J. Altschul (D.R.P. No.
84 397). "Während man bisher zur Her-
stellung der unter der Bezeichnung „Factis"
gebräuchlichen Kautschuksurrogate trock-
nende Öle entweder mit Schwefel oder aber
mit Chlorschwefel behandelte, werden unter
Ersparniss an Chlorschwefel werthvolle schwe-
felreiche, aber chlorarme Surrogate dadurch
erhalten, dass man vor der Behandlung der
Öle mit Chlorschwefel ihre Schwefeladditions-
producte durch Erhitzen mit Schwefel auf
140 bis 160° bildet. Man erhitzt 1 k Leinöl
mit 100 g Schwefel I1/, Stunde auf 140 bis
160°, verrührt das so erhaltene Schwefel-
leinöl mit 100 bis 120 g Chlorschwefel, S3 Cl2,
unter Zusatz eines Verdünnungsmittels wie
Benzin oder Schwefelkohlenstoff, zerreibt das
Product und verdunstet das Verdünnungs-
mittel und die gebildete Salzsäure.

Denatur i rung von Spiri tus zur Her-
stellung transparenter Seife. Nach R. Hirsch
(Chem. Ind. 1895, 475) ist seit kurzem ver-
suchsweise das folgende Verfahren zugelassen
worden: Der zur Fabrikation transparenter
Seifen bestimmte Spiritus wird durch Zusatz
von 1J3 Proc. Methylalkohol, 1J2 Proc. Ricinusöl
und 1Z4 Proc. Natronlauge denaturirt und ver-
bleibt alsdann zur Verfügung des Fabrikan-
ten. Die Denaturirungsmittel sind auf
Kosten des Fabrikanten durch einen Che-
miker zu untersuchen. Statt dessen wird
empfohlen, auf 100 Th. Spiritus 10 Th. Rici-
nusöl, 2 Th. Natronlauge, 0,5 Th. Cassia-
oder Bergamottöl, oder 1 Th. Geraniumöl
oder 2 Th. Citronellöl zu verwenden.

Prüfung pflanzlicher Schmieröle be-
spricht A. Fränkel (M. Gewerb. 1895, 316).
Nach Feststellung einer Commission des Ver-
bandes österr. Baumwollspinner sind in Sälen
mit Arbeitsmaschinen als pflanzliche Schmier-
öle zulässig: Olivenöl (Baumöl), Ricinusöl,
Rüböl und Erdnussöl. Ausgeschlossen sind
alle anderen, namentlich trocknende Öle.
Ebensowenig darf eines der genannten Öle
mit einem trocknenden Öle oder mit Cottonöl,
Maisöl oder mit Harzölen oder Thrahen ge-
mischt sein. Die Öle müssen klar und
durchsichtig sein, dürfen kein Wasser ent-
halten und beim Stehen keinen Bodensatz
abscheiden. Sie müssen vollständig verseif-
bar sein. Olivenöl darf keinen fremden
Zusatz, ausser der durch Zollvorschriften
vorgeschriebenen Menge von Rosmarinöl ent-
halten. Das specifische Gewicht liege zwi-
schen 0,914 bis 0,917 bei 15°. Die Säure-
zahl darf nicht über 12 liegen, die Jodzahl
muss zwischen 81 bis 85 betragen. Rici-
nusöl muss in 2 Theilen 95proc. Alko-
hol vollkommen löslich, in Petroleumäther
unlöslich sein. Sein specifisches Gewicht
bei 15° muss bei 0,960 bis 0,966 sein.
Die Jodzahl muss zwischen 83 und 86
liegen, die Säurezahl darf 12 nicht überstei-
gen. Von Rüböl muss das spec. Gew.
0,911 bis 0,917 bei 15° betragen. Die
Säurezahl darf nicht höher als 6 sein,
die Jodzahl soll 98 bis 102, die Versei-
fungszahl 175 bis 180 betragen. Von Erd-
nussöl liege das specifische Gewicht bei
0,917 bis 0,920, die Jodzahl darf 100 nicht
übersteigen, der Säuregehalt nicht höher als
6 sein. Rüböl und Erdnussöl sind ferner
auf Gegenwart von Cottonöl und trocknen-
den Ölen in bekannter Weise zu- prüfen.

Im Folgenden sind die •Untersuchungser-
gebnisse derart angeführt, dass die gefunde-
nen Grenzwerthe solcher Öle, die als rein
bezeichnet werden mussten, den seitens der
Expertise gestatteten Grenzwerthen gegen-
übergestellt sind.

Olivenöl.

Jodzahl
Säurezahl
Spec.Gew.beilö0

Gefundene
Grenzwerthe

Gestattete
Grenzwerthe

81,38 bis 86,12
5,19 26,41

81 bis 85
0 12

0,9142 0,917110,914 0,917

Es fallen mithin sämmtliche Werthe der
Jodzahlen fast vollends innerhalb der er-
laubten Grenzen; ein Gleiches gilt von den
specifischen Gewichten. Hingegen über-
schreiten die Säurezahlen zumeist die fest-
gesetzte Höhe beträchtlich und schwanken
in den meisten Fällen zwischen 12 und 16,
ein Umstand, der es vielleicht geeignet er-
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scheinen Hesse, die zulässige Grenze auf 16
auszudehnen.

Ein Fall wird erwähnt, bei welchem
sämmtliche verlangten Werthe entsprachen,
das Öl aber einen auffallenden, leinölähnli-
chen Geruch zeigte. Es wurde deshalb noch
eine Verseifungszahl bestimmt, welche das
erheblich niedrigere Resultat von 136,5
(normal 191 bis 196) ergab. Es lag mit-
hin vermuthlich ein Gemenge von Leinöl
mit unverseifbarem 01, dessen Vorhandensein
ebenfalls festgestellt wurde, vor, und dürfte
aus diesem Falle zu folgern sein, dass die
Bestimmung der Verseifungszahl auch beim
Olivenöl erforderlich ist. Diesem Umstände
wurde seither auch seitens des Ölverbandes
Rechnung getragen.

Ricinusöl.

Jodzahl
Säurezahl
Dichte bei 15°

Gefundene
Grenzwerlhe

Gestattete
Grenzwerthe

83,60 bis 85,06 83 bis 86
2,28 5,38 j 0 12

0,9626 0,96440,960 0,966

Es entsprechen mithin sämmtliche gefun-
denen Werthe den festgesetzten Anforde-
rungen.

Riiböl.

Jodzahl
Verseifungszahl
Säurezahl
Dichte bei 15°

Gefundene
Grenzwerthe

97,02 bis 102,2'
171,8 177,9
1,42 5,86

Gestattete
Grenzwerthe

98 bis 102
175 180

0 6
0,9138 0,9152[0,911 0,917

Die untersuchten Rüböle zeigen mithin
in einzelnen Fällen eine etwas verminderte
Jodzahl, auf deren Vorhandensein bereits
B e n e d i k t in seiner „Analyse der Fette und
Wachsarten" hinweist, indem er erwähnt,
dass bei raffinirten Rübölen die Jodzahl
meist 2 bis 3 Einheiten niedriger liegt. Die
Verseifungszahl lag in der Mehrzahl der
Fälle zwischen 172 bis 175, mithin ebenfalls
etwas niedrig; doch konnte bei gleichzeitiger
Übereinstimmung der anderen Werthe daraus
keine Folgerung auf eine Verunreinigung des
Öles gezogen werden. Säurezahl und Dichte
fielen bei allen Ölen innerhalb der erlaubten
Grenzen.

Verschiedenes.
Univers i tä t oder technische Hoch-

schule? Als am 6. Dec. 1895 Prof. F. Klein im
Hannoverschen Bezirksverein deutscher Ingenieure
den Plan eines physikalisch-technischen Instituts
an der Universität Göttingen vorlegte, trat ihm
Prof. Frank entgegen (Z. Ing. 1896, 105), -weil da-
durch die Gefahr entstehen würde, dass die Stu-
direnden der technischen Wissenschaften, statt ein
geregeltes Studium durchzuführen, lieber während
der letzten Semester zur Universität gingen, um
dort den Doctortitel zu erwerben.

..Nun "werden Sie mir vielleicht vorwerfen, das
sei Schwarzseherei; die Studirenden könnten doch
unmöglich ihr geregeltes Studium einem leeren
Titel opfern und lieber mit lückenhaften un-
genügenden Kenntnissen, aber mit dem Doc-
tortitel, als ohne den Doctortitel und mit tüchtigen
Kenntnissen in die Praxis gehen. M. H., leider ist
es keine Schwarzseherei. Genau derselbe un-
heilvolle Zustand findet sich bereits bei unseren
Studirenden der Chemie; denn diese gelten
thatsächlich, s ta t t etwas Tüchtiges an den
technischen Hochschulen zu erlernen, nach einigen
Semestern an die Universität, um dort den Doctor-
titel zu erlangen. Der Erfolg dieses Zwit ter -
s tudiums ist eine mangelhafte Ausbi ldung
der Studirenden" . . .

Wer die Universität gar nicht kennt, sollte
doch vorsichtiger in seinen Behauptungen sein,
welche nach den Zusammenstellungen S. 97 bis 118
übrigens keine besondere Widerlegung verdienen.

Ein englisches Urthei l über deutsche
Universi täten. In einer Zeit, wo so viel über
unsere Universitäten hergezogen wird (so schreibt
H. C. vom 6. Febr. d. Z.), verdient folgendes
Zeugniss, das ihnen ein hervorragender Ausländer
ausstellt, vielleicht auch in Deutschland Beachtung.
Der frühere Präsident der chemischen Gesellschaft,
H. E. Armstrong, bemerkt in einem Briefe an die
„Times"': „Nach 25jähriger Erfahrung als Lehrer
und Examinator und nach genauestem Studium
unseres Systems kann ich nur sagen, dass ich
nie aufhöre, mich darüber zu freuen, dass ich
an einer deutschen und nicht an einer englischen
Universität studirt habe, dass ich als Folge davon
nicht nur zu arbeiten gelernt habe, sondern auch
jenem Verlust an Selbständigkeit und jener Beein-
trächtigung geistiger Kraft entgangen bin, die unser
englisches System mit wenigen Ausnahmen immer
nach sich zieht. Ich werde — so sehr ich das
gerade jetzt bedauern muss — meinen vier Söhnen
eine deutsche und nicht eine englische Erziehung
zu Theil werden lassen." (Vgl. d. Z. 1895, 656.)

Deutsche Gesellschaft für angewandte Chemie.

In der Sitzung des Gesammtvorstandes am
15. Januar d. J. in Cassel wurde folgender Entwurf
der

Satzungen
angenommen:

Name, Sitz und Zweck der Gesellschaft.
Satz 1. Die Gesellschaft führt den Namen:

Deutsche Gesellschaft für angewandte Chemie
Sie hat ihren Sitz im Wohnort des jeweiligen

Vorsitzenden.
16*
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Satz 2. Die Gesellschaft bezweckt die Förde-
rung der Chemie und ihrer Vertreter; sie sucht dies
zu erreichen:

a) durch Verhandlungen in den Versammlungen
des Gesammtvereins und seiner Abteilungen
(Bezirksvereine);

b) durch Mittheilung wissenschaftlicher Fortschritte
und praktischer Erfahrungen insbesondere auf
dem Gebiete der angewandten Chemie durch
die Vereinszeitschrift;

c) durch Ausschüsse zur Bearbeitung wichtiger
Fragen;

d) durch sonstige für die Chemie und deren Ver-
treter förderlich erscheinende Maassnahmen.

Veröffentlichungen der Gesellschaft.
Satz 3. Die Gesellschaft bedient sich für ihre

Veröffentlichungen einer Vereinszeitschrift, die als
solche auf dem Titelblatt besonders gekennzeichnet
ist. Die Vereinszeitschrift soll Gelegenheit bieten,
den Fortschritten der Chemie uud besonders der
angewandten Chemie zu folgen, Fragen von wissen-
schaftlichem und technischem chemischen Interesse
erörtern, Berichte über das Wirken und die Vor-
gänge im Hauptverein und in den Bezirksvereinen
geben, sowie auch die Interessen der Chemiker be-
handeln.

Der Vorstand bestimmt über die Redaction der
Zeitschrift und die Art ihres Erscheinens.

Mitgliedschaft.
Satz 4. Als Mitglieder können aufgenommen

werden:
a) Alle Chemiker und sonstige academisch gebil-

dete Personen, welche sich mit Naturwissen-
schaften beschäftigen;

b) Behörden, Firmen und Vereine mit ähnlichen
Bestrebungen.

Satz 5. Anmeldungen zur Aufnahme als Mit-
glied sind bei dem Geschäftsführer schriftlich ein-
zubringen und müssen von einem Mitglied der Ge-
sellschaft unterstützt sein. Die Anmeldung wird
in der Vereinszeitschrift veröffentlicht. Erfolgt in-
nerhalb der nächsten zwei Wochen nach Veröffent-
lichung kein Widerspruch, so ist die Aufnahme ge-
nehmigt , andernfalls entscheidet der Vorstand.
Die Aufnahme wird dem Angemeldeten vom Ge-
schäftsführer mitgetheilt unter Zusendung der
Satzungen.

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Zahlung
des ersten Jahresbeitrages.

Satz 6. Zu Ehrenmitgliedern kann die Haupt-
versammlung auf Vorschlag des Vorstandsrathes
hervorragende Förderer der Chemie, die nicht Mit-
glieder der Gesellschaft zu sein brauchen, ernen-
nen; jedes Jahr ist nur eine derartige Ernennung
zulässig. Die Ehrenmitglieder haben alle Rechte
der ordentlichen Mitglieder ohne deren Pflichten.

Satz 7. Der jährliche Beitrag beträgt 20 M.
und ist im Laufe des ersten Monats jeden Jahres
an den Geschäftsführer portofrei einzusenden. Mit-
glieder, welche halbjährlich je 10 M. zu zahlen
wünschen, haben dieses vorher dem Geschäftsführer
anzuzeigen.

Als Quittung für den gezahlten Beitrag wird
die Mitgliedskarte gesandt.

Die rückständigen Beiträge können durch Post-
nachnahme erhoben werden. Der Kasse der Be-
zirksvereine werden für jedes Mitglied jährlich 3 M.
vom Jahresbeitrag zurückerstattet zur Deckung der
Ortsausgaben für Vereinszwecke.

Satz 8. Die Mitgliedschaft erlischt ausser durch
Tod

a) durch schriftliche, an den Vorstand zu rich-
tende Austrittserklärung;

b) wenn auf zweimalige Mahnung, von denen
die zweite mit eingeschriebenem Brief erfol-
gen muss, die Einzahlung des fälligen Jahres-
beitrages nicht erfolgt;

c) durch Ausschluss; erscheint aus anderen
Gründen das Verbleiben eines Mitgliedes in
der Gesellschaft ihrem Ansehen und ihren
Zwecken zuwiderlaufend, so ist ein Ausschlies-
sungsantrag beim Vorstande zu stellen. Fin-
det derselbe die Beschwerde gegen das Mit-
glied gerechtfertigt, so hat er die Ausschlies-
sung beim Vorstandsrath zu beantragen.
Dieser beschliesst die etwaige Ausschliessung
mit 3J1 Mehrheit endgültig. Der Ausgeschlos-
sene ist durch den Vorstand hiervon zu be-
nachrichtigen.

Verwaltung der Gesellschaft.
Satz 9. Die Angelegenheiten der Gesellschaft

besorgen:

1. der Vorstand,
2. der Vorstandsrath,
3. die Hauptversammlung.

Vorstand.
Satz 10. Der Vorstand besteht aus dem Vor-

sitzenden, dessen Stellvertreter nebst drei Beigeord-
neten und wird auf drei Jahre gewählt.

Im einen Jahre werden der Vorsitzende und
ein Beigeordneter, im andern der Vorsitzende-Stell-
vertreter und ein Beigeordneter und im dritten der
letzte Beigeordnete gewählt. Sofortige Wiederwahl
des Vorsitzenden ist nur einmal zulässig.

Wenn eine Hauptversammlung ausfällt (siehe
Satz 15), so verbleiben die Mitglieder des Vorstan-
des ein weiteres Jahr in ihren Ämtern. Scheidet
ein Mitglied des Vorstandes während seiner Amts-
dauer aus, so wählt der Vorstandsrath einen Er-
satzmann für den Rest der Amtszeit. Findet in-
nerhalb derselben eine Hauptversammlung statt, so
hat diese eine Neuwahl für den verbleibenden Rest
der Amtszeit vorzunehmen.

Dem Vorstände ist ein besoldeter Geschäfts-
führer unterstellt, dessen Thätigkeit durch eine be-
sondere Geschäftsordnung geregelt wird. Derselbe
wird unter Zustimmung des Vorstandsrathes vom
Vorstande angestellt.

Satz 11. Die Amter im Vorstand und im Vor-
standsrath sind Ehrenämter. Die Mitglieder des
Vorstandes und die stimmberechtigten Mitglieder
des Vorstandsrathes erhalten bei allen durch das
Vereinsinteresse gebotenen Reisen und für die Theil-
nahme an Vereinsverhandlungen Reise- (Fahrkarte
2. Klasse) und Tage-Gelder (15 M.). Dieselbe Ver-
gütung erhalten die von der Hauptversammlung
gewählten Mitglieder eines Ausschusses.
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Satz 12. Der Vorsitzende vertritt die Gesell-
schaft im Namen des Vorstandes nach innen und
nach aussen; er überwacht die Verwaltung, beruft
und leitet die Hauptversammlung, die Sitzungen
des Vorstandes und Vorstandsrathes und setzt deren
Tagesordnung fest. Urkunden, welche das Gesell-
schaftsvermögen rechtlich verpflichten, sind vom
Vorsitzenden und von einem weiteren Mitgliede
des Vorstandes zu vollziehen. Er kann als bera-
thendes Mitglied allen Sitzungen der Ausschüsse
beiwohnen, die zu besonderen Arbeiten ernannt sind.

Die Befugnisse des stellvertretenden Vorsitzen-
den sind durch Bezeichnung seines Amtes gegeben.
Die drei Beigeordneten vertheilen die Vorstandsge-
schäfte unter sich nach einer Vereinbarung, die in
der ersten Vorstandssitzung nach der Hauptversamm-
lung zu treffen und im Sitzungsberichte der letzte-
ren bekanntzugeben ist.

Der amtliche Verkehr des Vorstandes geschieht
mündlich oder schriftlich durch Rundschreiben.
Jedem Mitgliede des Vorstandes steht das Recht
zu, ein solches Rundschreiben zu Händen des Vor-
sitzenden zu erlassen.

Die Verhandlung der Vorstandssitzungen wird
durch den Geschäftsführer aufgenommen; eine Ab-
schrift ist jedem Mitgliede des Vorstandes zu be-
händigen. Eine Veröffentlichung dieser Verhand-
lungen findet nur auf Grund eines besonderen Be-
schlusses statt. Die Sitzungen des Vorstandes sind
beschlussfällig, wenn der Vorsitzende resp. Stellver-
treter und zwei Beigeordnete anwesend sind.

Vorstandsrath.
Satz 13. Der Vorstandsrath besteht aus dem

Vorstande und aus den Abgeordneten der Bezirks-
vereine. Jeder Bezirksverein wäldt einen Vertreter
und einen Stellvertreter desselben in den Vorstands-
rath. Der Stellvertreter hat das Recht, den Sitzun-
gen als berathendes Mitglied beizuwohnen. Ver-
treter von Bezirksvereinen mit über 100 Mitglie-
dern haben für jedes weitere angefangene Hundert
Mitglieder eine weitere Stimme.

Die Wirksamkeit des Vorstandsrathes erstreckt
sich auf:

a) Vorbereitung der Hauptversammlung und Vor-
berathung der Anträge bis zur spruchreifen
Form, insbesondere der Wahlen zum Vor-
stande ;

b) Beschlussfassung über die Anstellung der Be-
amten der Gesellschaft;

c) Beschlussfassung über Aufnahme von Mitglie-
dern in streitigen Fällen und über den Aus-
schluss (Satz 6);

d) Prüfung der Satzungen der Bezirksvereine und
ihrer Änderungen;

e) sonstige Geschäfte, bei denen der Vorstand
seine Mitwirkung in Anspruch nimmt.

Der Vorstandsrath versammelt sich jährlich
wenigstens einmal, jedenfalls in Verbindung mit
der Hauptversammlung und am Orte derselben;
ausserdem nach Bedürfniss auf Einladung des Vor-
sitzenden , welche jederzeit erfolgen kann, auf
schriftlich begründeten Antrag von wenigstens 1J3

aller seiner Mitglieder aber innerhalb acht Wochen
erfolgen muss. Den Ort der Versammlung bestimmt
der Vorsitzende. Der Vorsitzende kann in ihm ge-

eignet erscheinenden Fällen eine schriftliche Ab-
stimmung des Vorstandsrathes herbeiführen. Die
Verhandlungen des Vorstandsrathes werden steno-
graphisch aufgezeichnet und in einem von dem Vor-
sitzenden zu genehmigenden Auszuge in der Zeit-
schrift veröffentlicht.

Beschlüsse des Vorstandes und des Vorstands-
rathes werden mit einfacher Mehrheit der Anwesen-
den gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet der
Vorsitzende.

Hauptversammlung.
Satz 14. Alljährlich wird eine Hauptversamm-

lung abgehalten. Die Ankündigung dazu erfolgt
spätestens 8 Wochen vorher in der Vereinszeit-
schrift. Die Tagesordnung für die geschäftlichen
Angelegenheiten muss unter Anführung des Wort-
lauts der Anträge der Gesellschaftsvorstände der
Bezirksvereine und der Mitglieder spätestens 4 Wo-
chen vor der Hauptversammlung durch die Vereins-
zeitschrift veröffentlicht werden. Anträge, die auf
der Hauptversammlung zur Verhandlung kommen
sollen, müssen 6 Wochen vor derselben dem Vor-
sitzenden eingereicht sein.

Eine ausserordentliche Hauptversammlung kann
vom Vorstand jederzeit einberufen werden; sie muss
vom Vorsitzenden binnen 6 Wochen berufen wer-
den, wenn 1Z5 aller Mitglieder oder 2Z3 der Bezirks-
vereine schriftlich unter Angabe der Berathungsge-
genstände dies beantragen.

Die Ankündigung hat 4 Wochen und noch
einmal 2 Wochen vorher mit Angabe der Tages-
ordnung durch die Vereinszeitschrift zu geschehen.

Anträge, welche nicht durch die ordnungsge-
mäss angekündigte Tagesordnung bekannt gegeben
sind, können nur dann zur Berathung oder zur
Beschlussfassung kommen, wenn sie mit Genehmi-
gung des Vorstandes und Vorstandsrathes einge-
bracht werden, und die Versammlung vor Eintritt
in die Tagesordnung ihre Einwilligung zur Bespre-
chung ertheilt.

Satz 15. Die Hauptversammlung beschäftigt
sich mit

a) Entlastung des Vorstandes nach Entgegen-
nahme des Jahresberichts über das abgelaufene
Geschäftsjahr (Kalenderjahr);

b) Entgegennahme der Jahresrechnung für das
vergangene und Prüfung und Bewilligung
des Haushaltsvorschlags für das kommende
Jahr. — Die Stücke unter a) und b) sind ge-
druckt vorzulegen;

c) Entlastung des Vorstandes bei Richtigbefund
der Rechnungs- und Kassenführung auf Grund
des Berichts zweier in der vergangenen Haupt-
versammlung gewählten Rechnungsprüfer;

d) Wahl — abwechselnd — des Vorsitzenden,
seines Stellvertreters und der Beigeordneten;

e) Wahl zweier Rechnungsprüfer;
f) Wahl von Ausschüssen nach Bedarf;
g) Feststellung von Ort und Zeit für die nächste

Hauptversammlung;
h) Verhandlung und Beschlussfassung über alle

bei dem Vorstand angemeldeten und von die-
sem und dem Vorstandsrath auf die Tagesord-
nung gesetzten geschäftlichen und wissenschaft-
lichen Angelegenheiten.
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Satz 16. Abstimmungen und Wahlen finden,
wenn nichts anderes bestimmt ist, durch einfache
Stimmenmehrheit der Anwesenden statt. Bei Stim-
mengleichheit gilt ein Antrag für abgelehnt.

Jedes Mitglied ist berechtigt, sich in der •
Hauptversammlung durch ein anderes Mitglied ver-
treten zu lassen und dieses mit seiner Stimmenab-
gabe zu bevollmächtigen. Die Vollmacht ist schrift-
lich spätestens am Abend vor der Hauptversamm-
lung dem Vorsitzenden einzureichen. Kein Mitglied
kann mehr wie 10 Stimmen abgeben.

Satz 17. Der Vorstand kann gemeinsam mit
dem Vorstandsrath eine schon anberaumte Haupt-
versammlung vertagen oder nach einem anderen
Orte verlegen. In diesem Falle behalten beide Ge- |
sellschaftsorgane ihr Amt bis zur nächsten Haupt-
Versammlung.

Satz 18. Das Vereinsjahr ist das Kalenderjahr.
Zur Prüfung der Rechnungen des laufenden Jahres
und der Kassenführung erwählt die Hauptversamm-
lung 2 Rechnungsprüfer. Sollte in einem Jahre die
Hauptversammlung ausfallen, so gelten die im Vor-
jahr gewählten Rechnungsprüfer als auch für dieses
Jahr gewählt.

Satzungsänderung.
Satz 19. Satzungsänderungen bedürfen eines

von 30 Mitgliedern unterstützten Antrags, der 2 Mo-
nate vor der Hauptversammlung beim Vorstande
eingebracht, von diesem mindestens 4 Wochen vor
der Hauptversammlung bekannt gemacht und von
dieser mit zwei Drittel Majorität angenommen wer-
den muss.

Bezirksvereine.
Satz 20. Die Satzungen der Gesellschaft sind

in allen ihren Theilen bindend für jeden Bezirks-
verein. Die besonderen Satzungen der Bezirksver-
eine sowie deren Abänderungen bedürfen der Ge-
nehmigung des Vorstandsrathes der Gesellschaft
und müssen die Wahl eines Vertreters und Stell-
vertreters des Bezirksvereins für den Vorstandsrath
feststellen. Die innere Verwaltung des Bezirksver-
eins bleibt diesem selbst überlassen.

Zur Bildung eines neuen Bezirksvereins sind
mindestens 25 Mitglieder nöthig, ausserdem bedarf
es der Genehmigung des Vorstandsrathes.

Satz 21. Die Bezirksvereine haben Mittheilun-
gen über Vereinsangelegenheiten, welche sie ande-
ren Bezirksvereinen machen, gleichzeitig dem Vor-
stand anzuzeigen. Sie dürfen mit der Vertretung
ihrer Interessen nach aussen nicht selbstständig
vorgehen, noch sich direct in denselben an andere
Vereine, Behörden u. dgl. wenden. Die Vertretung
der Interessen des Vereins und seiner Mitglieder
nach innen und aussen bleibt lediglich Sache des
Hauptvereins und seiner Organe.

Auflösung der Gesellschaft.
Satz 22. Die Auflösung der Gesellschaft kann

nur dann erfolgen, wenn die Hauptversammlung
dieselbe durch drei Viertel Mehrheit beantragt, und
nach Zustimmung des Vorstandsrathes in einer als-
dann ausschliesslich zu diesem Zweck vom Vor-
stande einberufenen, aus mindestens zwei Drittel
der ordentlichen Mitglieder bestehenden ausseror-
dentlichen Versammlung die Auflösung mit drei
Viertel Mehrheit beschlossen wird. — Das vorhan-
dene Vermögen wird in diesem Falle der phys.-
techn. Reichsanstalt überwiesen.

Sitzungsberichte der Bezirksvereine.

Hannoverscher Bezirksverein.
Sitzung vom 1. Februar 1896, anwesend 14 Mit-

glieder und 1 Gast. Einer Anregung Prof. F.
F i scher ' s folgend, wird beschlossen, im Mai d. J.
eine Wanderversammlung in Göttingen abzuhalten.

Das Stiftungsfest des Bezirksvereins soll
am 19. April gefeiert werden.

Eine Anzahl wohlgelungener Photographien,
mit Hülfe der Röntgen-Strahlen ausgeführt,
wurden von Dr. Strumper vorgezeigt und erregten
das Interesse der Versammlung in hohem Grade.

Dr. Oelkers.

Oberschlesischer Bezirksverein.
Ordentliche Sitzung zu Beuthen, O.-Schi, am

25. Januar 1896. Der Vorsitzende, Herr Ma tzurke ,
eröffnet die Sitzung mit einem warmen Nachruf für
den nach langem schweren Leiden vor wenigen
Tagen verschiedenen Hütteninspector Herrn A. Bar-
be zat zu Reckehütte, der dem Bezirksverein seit
seiner Gründung als treues Mitglied angehört hat.

Namentlich betonte er den Eifer des Verstorbenen,
jungen Fachgenossen in der Praxis ein Unterkommen
zu verschaffen. Die Anwesenden ehren das Ge-
dächtniss des in so jugendlichem Alter Heim-
gegangenen durch Erheben von den Sitzen.

Alsdann wird beschlossen, die nächste Ver-
sammlung am 11. April d. J. nach Königshütte zu
berufen.

Der Vorsitzende erstattet darauf den Bericht
über die am 15. d. M. in Kassel abgehaltene Sitzung
des Vors tandsra thes betr. Abänderung des Ge-
setzentwurfes über den unlauteren Wettbewerb und
der Satzungen des Hauptvereins und bringt die da-
selbst gefassten Beschlüsse zur Verlesung. Der An-
trag Jensch , den Hauptverein einzuladen, seine
nächste Jahresversammlung (1897) in Oberschlesien
abzuhalten, wird nach längerem Meinungsaustausche
auf die nächste Sitzung zur Erledigung verschoben.
Herr Brand tho r s t hält nunmehr einen fesselnden
Vortrag über e lektrolyt ische Zinkbestimmun-
gen, der eine lebhafte Besprechung nach sich zog.
Der Vortrag wird später in der Zeitschrift ausführ-
lich folgen. Hieran reihten sich interessante Mit-


